
ENERGIEAUSWEIS fürwlchtwohngebäude

gemäß den § 79 if. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 16. Oktober 2023

Gültig bis: 24.09.2035 Registrlemummer: SH-2025-005975605

Gebäude
___________________

Hauptnutzung / Geategorla Läden

_____________________

Adresse Segeberger Str. 8 (Gewerbe UG -2. OG)

23617 Stockelsdorf
____________________________

GebäudetelI2 Tell des Mchtwohngebäudas

Baujahr Gebäude3 193

Baujahr Wärmeerzeuger 193

Nettogrundfläche5 1.475,5 rW

Wesentliche Energieträger für HeIzung3 Erdgas H

Wesentliche Energieträger für Warrnwass... Strom
Erneuerbare Energien3 Art: Verwendung:

Art der Lüftung3 Fensterlüftung

o Schachtiüftung

0 Lüftungsanlage mit Warrnerückgewtnnung

0 Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewlnnung

Art der Kühlung3 0 PassIve Kühlung

o GelIeferte Mite
0 Kühlung aus Strom
0 Kühlung aus Wärme

_______________________

lnspaktlonspfllchtlga Kllmaanlagen° Anzahl: 1 Nächstes Fälllgkeitsdatum der InspektIon: 01.09.2026

Anlass derAussteliung des
Energiesusweises

0 Neubau
Vermietung I Verkauf

0 ModernIsierung 0 Aushangpfllcht

(Anderung I Erweiterung) 0 Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energstlsche Qualität eines Gebäudas kann durch die Berechnung des Energiebedarfa unter Annahme von standardisierten Randbedingur.-

gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläthe dient die Nettognmdficho. Tell das Energleaus-

weises sind die Modemisierungsempfohlungen (Seite 4).

O Der Energleauswels wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Enorgtebedarfs erstellt (Energiebedarfsauswels). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und be-
stimmten Modemisierungen nach § 80 Absatz 2 GEG. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen des GEG zum Zeitpunkt der
Erstellung des Energleauswelses (Eriäuterungen - siehe SeIte 5).

Der Enorgieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. (Energleverbrauchsausweis). Die Ergebnis-
se sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung BedarfiVerbrauch durch EIgentümer 0 Aussteller

o Dem Energleauswels sind zusätzliche Informationen zur energetlschen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energleausweises

Energieauswelse dienen ausschließlich der Information. Die Angaben im Energleausweis beziehen sich auf des gesamte Gebäude oder den oben
bezeichneten Gebäudeteil. Der Energiaauswels Ist lediglich dafür gedacht, einen überschlAglgen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezelchnung) Unterschrift des Ausstellers

Kalorfmeta GmbH

KALODl. Ing. (Fl-i) Mchael Vogeigesang

20097 Hanburg
Ausstellungsdatum 25.09.2025

Datum das angewendeten 050, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgasetzes zum GEG
nur Im Falle des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG
Mehrfathangaben möglich
bei Wnnenetzen Baujahr der Obergabestatlan



[ENERGIEAUiWEISgemäß den § 79 if. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16. Oktober 2023

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriemummer: SH-2025O05975805

samtenergleeffizienz"
kg cO2-Aqu!vatent /(man)

0 20 40 60 80 100 >120

Anfordemnosi, aernß BEG

PraiebSd8I1 0 Verfahren nach § 21 BEG
lt-Wert cWh/(nia) Aniordorungswert kWPV(na)

0 Verfahren nach § 32 GEB (Bn-Zcnen-deil")

Mttiere Wdurchaanaskoefltzienten 0 eingehalten o Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 BEG
ei N8Ub 0 eIngehalten 0 Vereinfachungen nach § 21 Absatz 2 Satz 2 GEB

Endenergiebedarf

EnergieaAger

J5hrllther Endenerglebedart In kWP(m2a für
Eingebaute Kühlung einschl. GebAude

Heizung Warmwazser
BeleUchtung

___________

Beleuchtung Insgesamt

--

I Endenergiebedart Wärme
________

[Pflichtangabe in Immobiienanzeigen]

Endenergiebedarf Strom [Pfllchtarigabe in Immobilienanzeigen]

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien
Nutzung ercreuerbarer Energl& 0 fOr HeIzung 0 fOr Warmwasaer

0 Nutzung zur Erlflflung der 65%-EE-Begd gen0 71 Absatz 1 In
Verlndung mit Absatz 2 oder 3 GEB
o Erfüllung dar 65%-EE-Regel durch pauschale Erfüllungscpllcnen

nach71 Absatz 134und5lnVedungnhl71bblShGEG
o Hausübergabestatlon (WAmenetz) ( 7Th)
o WAxmepunve ( 71c)
o Sirorraltrekthelzung ( 71d)
o SoiartherTrsthe Anlage { lie)
o HeIzungsanlage für BIonsse oder Wasserstoffklerlvate ( 711,g)
O WA tnren-NirtdheIzung ( 71 h)
o Solarthenrle-Hytrfdhelzung ( 71h)
o Dezentrale eIelr1sche Wamasserboreltung (lf 71 Absatz 5)

O Erfüllung der 65%-EE-Regsl auf Grundlage einer Berechnung Im
Einzelfall nach § 71 Absatz 2 GEB Anteil WAr- Anteil EE5 Anteil 55

meberelt- der Einzel- afler
Art der erneuerberen Energie stallung anlege Anlagen7

o Nutzung bei Anlagen, für die die 65%-ES-Regel nicht lt9
Art der erneuerberen Energie Anteil 5E1°

SUnaneC
o weItere EintrAgs und ErlAuterungen Inder Anlage

I .4.4.... C,,Q....*.. I ... .$*..$$.. I 4..

Gebäudezonen
Nr. Zone RAche (m9 AnteIl (%J

2

3
____________

____________

4

5
____________

____________

6

7

0 weItere EintrAgs In Anlage

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das GebAudeenergiegesetz lAsst für die Berechnung das Enargiebo-

darts In vielen FAllen neben dem Berechnungsvertahren alternative
Vereinfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedin-
gungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den
tatsAchfchen Enaigieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedartswerte
sind spezifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter behelzte/
gekohite NottogrundflAche.

7 -' ._ k..I ...-* fll...4.....J.. .1.



ENERGIEAUSWEIS thrNichtwohngebäude

-

gemâß don § 79 if. Gebudeenergiegesetz (GEG) vom 16. Oktober 2023

Erfassler Energieverbrauch des Gebäudes Registriemummer: SH-2025-005975805 ()
Endenergleverbrauch

Endenorgleverbrauch Warme
[Pflichtangabe In ImmobIllenanzeigen]

71,2 kWb/(rn'.a)

0 20 40 60 80 100 >120

Vergleichswert dieser Gebäudekategorle

II für Heizung und Warmwasser3
O Warmwasser enthalten
o Kühlung enthalten

Ende ergleverbrauch Strom
[Pf)lchtangabe In ImrnoblIlenanzelgen]

34,4 kWhf(m.a)

r.
0 10 20 30 40 50 >60

rgle1chswert dieser GebAudekategorle
für Strom

Der Wert enth1t den Stromverbrauch für

o ZusatzheIzung Warmwasser 0 eingebaute Beleuchtung 0 Kühlung Sonstiges
-

Verbrauchserfassung
- -

Zeitraum Primär- Anteil Anteil
Energieträger3 energie-

Vtjch
Warmwasser Kälte

[kWhl [k I [k ]

Anteil
Heizung Vth

[Ic 1 [kWh]

01.01.2022 31.12.2024 Erdgas E 1,10 264266 264266 1,19

01.01.2022 31.12.2024 Strom 1,80 152420

0 weitere Einträge In Anlage

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes 140,3 kWh/(m2'a)

Treibhausgasemissionen dieses Gebäudes (in C02-Äquivaienten) 36,4 kgl(m2'a)

Gebäudenutzung
GebAudekatego,le/ Flächen- Verglelciswerte2

Nutzung anteil [%1 Wärme I Strom
Laden (AnteIl: 40,9 %; Heizung + WW: 67; Strom: 26); Mlzlnlsche Elnflthtungen
fOr nicht statanSi-s Versorgung (Anteil: 35,4%; HeIzung + WW: 62; Strom: 29);
BOrogebßude (Anteil: 15,4%; HeIzung + WW: 59; Strom: 25); Gebßude fOr
Laetmg (MeiI: 8.3%: Heizug + WN 46: S3m 54)

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energleverbrauchskennwerten Ist
durch das GEG vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro
Quadratmeter behelzte/gekühlte Nettogrundfläche. Der tatsächfiche
Energieverbrauch eines Gebäudes weicht Insbesondere wegen des
WitterungseInflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens von den
angegebenen Kennwerten ab.

stehe Fußnote 1 auf SeIte 1 des Enerotesuswelses



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den § 79 if. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 16. Oktober 2023

Empfehlungen des Ausstellers Reglstrlemummer: SH-2025-005975805 (s))
Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung dar Energleefflzlenz sind möglIch 0 nIcht möguch

Empfohlene Modernlslecungsmaßnahmen
___________

empfohlen (freiwlilge Angaben)

In Zu- als gsschtzte geschatzte Kosten

Nt Bau- oder Maßnahmenbeschrelbung In sammen- Einzel- Amortisa- pro eingesparte
Aniagenteile einzelnen Schritten hang mit maß- tlonszelt KIlowattstunde

größerer nahme Enderrergie
Moderni-
sierune -

1

____________________

Dach / oberste

________________________________________

Prüfen Sie die Drnmung des Daches. 0
Geschossdecko

2 Außenwand gg. Prüfen Sie die Dãmmurrg der Außenwand. 0
Außeniuft

3 Fenster Prüfen Sie die energetische Qualität der 0
Fenster.

4 Kelierdacke / unterer Prüfen Sie die DAmmung des unteren 0
Gebäudeabachluss Gebfiudeabschlusses.

5 Heizung Prüfen Sie eine Erneuerung der 0
Heizungsanlage.

0 weitere Einträge im Anhang

Hinweis: Modemislorungsempfehiungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen Kaiorlrrreta GmbH, Dipl. Ing. (FH) Michael Vogeigesang
Heipaweg 40, 20097 Hamburg

sind erhäitlich beifunter:

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energicauswels (Angaben freiwillig)

AE37601 -91G82



EN ERG I EAUSWE IS für
gemäß den 79ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 16. Ol«ober 2023

Erläuterungen 0
MabeGebäudetefl- Seite 1
Bei Nichtwohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
Wohnzwecken genutzt werden, Ist die Ausstellung des Energleauswel-
see gemäß 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebäudetell zu beschrän-
ken, der getrennt als Nichtwohngebäude zu behandeln ist (siehe Im
Einzelnen § 108 GEG). Dies wird im Energieauswels durch die Angabe
’Gebäudeteil deutlich gemacht.

Erneuerbere Enerclen - Seltel
Hier wird darüber Informiert, wofür und in welcher Art emeuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten und ggf. bei grundlegender
Renovierung eines öffentlichen Gebäudes enthält Seite 2 (Angaben zur
Nutzung emeuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - SeIte 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf und
den Endenergiebedarf für die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute
Beleuchtung, Lüftung und Kühlung dargestellt. Diese Angaben werden
rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Bauriterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme
von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Kilmadaten,
definiertes Nuizerverhalten, standardisierte Innentemperatur und Innere
Wärmegewinne) berechnet So lässt sich die energettsche Qualität des
Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschiücse auf den tatsächli-
chen Energieverbrauch.

PflmreneraIebedart- Sette2
Der Prlmnärenergiebedamt bildet die Eriergieefflzienz des Gebäudes ab. Er
berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenergiefaktoren
auch die sogenannte ”Vorkette (Erfwndung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z.B. Heizöl, Gas,
Strom, emeuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen ge-
ringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Res-
sourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Die angegebenen
Vergleichswerte geben für des Gebäude die Anforderungen des GEG
an, das zum Zeitpunkt der Ausstellung des Energieauswelses galt. Sie
sind Im Fall eines Neubaus oder einer Modernisierung des Gebäudes,
die nach den Vorgaben des § SO Absatz 1 Nummer 2 GEG durchgeführt
wird, einzuhalten. Bei Bestandsgebäuden dienen sie zur Orientierung
hinsichtlich der energetischen Qualität des Gebäudes.

Der Endwert der Skala zum Primärenerglebedart beträgt, auf die Zehner-
steile gerundet, das Dreifache des Vergleichswerte ”Anforderungswert
GEG modernisierter Altbatf (Anforderung genäß § 50 Absatz I Nummer
2 Buchstabe a GEG).

Wrmesthutz - SeIte 2
Das GEG stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen
auch Anforderungen an die energetische Quaiität aller wärmneübertra-
genden Umfassungsfiächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) fowie
bei Neubauten an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Uber-)
hltzung eines Gebäudes.

Endeneralebederf- Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jährich benötigte Energiemenge für Heizung, Warmwasser. eingebaute
Beleuchtung, Lüftung und Kühlung an. Er wird unter Standartikilma- und
Starrdardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator für die
Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der End-
energiebedarf Ist die Energiemenge, die dem Gebäude unterder Annahme
von standardisierten Bedingungen und unter Berücksichtigung der Ener-
gieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte Innentem-
peratur, der Warmwasserbedart, die notwendige Lüftung und eingebaute
Beleuchtung sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energleeffizlenz.

§ 71 Absatz I GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der
Inbetriebnahme In einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt werden,
grundsätzlich zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarern Energien betrie-
ben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdrücklich nur für neu eingebaute
oder aufgestellte Heizungen und überdies nach Maßgabe eines Systems
von Ubergangsregeln nach den § 71 ft. GEG. indem Feld Angaben zur
Nutzung emeuerbarer Energlen kann für Anlagen, die den § 71 ft. GEG
bereits unterfailen, die Erfüllung per Nachweis Im Elrizelfaii oder per pau-
schaler Erfüiiungsoption ausgewiesen werden. Für Bestandsaniagen, auf
die § 71 ft. nicht anzuwenden sind oder für die Ubergangsregeiungen
nach § 71 Absatz 8,9 oder § 71i- § 71m GEG oder sonstige Ausnahmen
gelten, können die zur Wdrmebereltsteliung eingesetzten erneuerbaren
Energieträger aufgeführt und kann jeweils der prozentuale Anteil an der
Warmebereltstellung des Gebäudes ausgewiesen werden.

&eneraIeverbreueh - Seite 3
Die Angaben zum Endenergieverbrauch von Wärme und Strom werden für
das Gebäude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkosten bzw. der
Abrechnungen von Energielieferanten ermittelt. Dabei worden die Ener-
gieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen
Nutzeinhelten zugrunde gelegt. Die so ermittelten Werte sind spezifische
Werte pro Quadratmeter Nettogrundfiäche nach dem GEG. Der erfasste
Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten
Mittelwert umgerechnet. Die Angaben zum Endenergleverbrauch geben
Hinweise auf die energetieche Qualität des Gebäudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig
zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich. Der tatsächliche Ver-
brauch einer Nutzungselnhelt oder eines Gebäudes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzarverhaltens
oder sich ändernder Nutzungen vom angegebenen Endeaergieverbrauch
ab.

Im Fall längerer Leeratände wird hierfür einpauschaler Zuschlag rech-
nerisch bestimmt und In die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob und
Inwieweit derartige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, Ist der
Tabelle ’Verbrauchserfassung zu entnehmen.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartlger Ge- -
bäude. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine
gute energetische Qualität im Vergleich zum Gebäudebestand dieses Ge-
bäudetyps. Die Endwerte der beiden Skalen zum Endenorgleverbrauch
betragen, auf die Zehnerstelie gerundet, das Doppelte des jeweiligen
Vergleichswerte.

Pdmlimeneroleverbreuch - SeIte 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude Insgesamt
ermittelten Endenergleverbrauch für Wärme und Strom hervor. Wie der
Primärenerglebedart wird or mithilfe von Umrechnungsfaktoron ermittelt,
die die Vorketto der jeweils eingesetzten Energieträger berücksichtigen.

TeIbheusgasemtss1poen - Seite 2 und3
Die mit dem Primfirenergiebedart eder dem Primärenergieverbrauch ver-
bundenen Trelbhausgasemnissionen des Gebäudes werden ale äquivalen-
te kohlendioxldemlsslonen ausgewiesen.

fJchtanoebeiiJ( ImmobfRenaneloen - Seite 2 und 3
Nach dam QEG besteht die Pflicht, In ImmoblIenanzelgen die In § 87
Absatz I und 2 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderli-
ehen Angaben sind dem Energieauswels zu entnehmen, Je nach Ausweis- -
art der Seite 2 oder 3.

P,,R,v,t I uf Ith I ’4


